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RS OGH 1968/7/8 Bkd15/68
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.07.1968

Norm

DSt 1872 §2 D

Rechtssatz

Schwere Berufsp1ichtenverletzung und Beeinträchtigung von Ehre und Ansehen des Standes, wenn ein Rechtsanwalt

entgegen einer mit einem Standeskollegen getro5enen ausdrücklichen Vereinbarung eine Strafanzeige gegen dessen

Klienten erstattet.
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